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Mit freundlichen Grüßen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Badrenovierungskosten können nicht anteilig als Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltend gemacht werden, da ein Badezimmer überwiegend 
privaten Wohnzwecken dient.

Der Zuordnung einer Beteiligung zum notwendigen Betriebsvermögen steht es 
nicht entgegen, wenn die dauerhaften und intensiven Geschäftsbeziehungen 
nicht unmittelbar mit der Beteiligungsgesellschaft, sondern mit einer von ihr 
beherrschten Gesellschaft bestehen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Fluggäste auch 
bei erheblicher Verspätung des Anschlussflugs außerhalb der Europäischen 
Union einen Anspruch auf Entschädigung haben können.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Termine Steuern / Sozialversicherung Oktober / November 2019

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.10.2019 1 11.11.2019 2

Umsatzsteuer 10.10.2019 3 11.11.2019 4

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

14.10.2019 14.11.2019

07.10.2019 08.11.2019

Gewerbesteuer Entfällt 15.11.2019

Grundsteuer Entfällt 15.11.2019

Ende der Schonfrist Überweisung 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

Entfällt 18.11.2019

Entfällt 12.11.2019

Sozialversicherung 7 28.10.2019 27.11.2019

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils- 
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Berücksichtigung von Gehaltsnach-
zahlungen beim Elterngeld
Das Bundessozialgericht hat entschie-
den, dass nachgezahlter laufender 
Arbeitslohn, welchen der Elterngeld-
berechtigte außerhalb der für die Be-
messung des Elterngelds maßgebli-
chen zwölf Monate vor dem Monat 
der Geburt des Kinds erarbeitet hat, 
die Bemessungsgrundlage für das El-
terngeld erhöhen kann. Entscheidend 
ist, dass der nachgezahlte Arbeitslohn 
dem Elterngeldberechtigten innerhalb 
dieser zwölf Monate zugeflossen ist.

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-
verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen 
Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.10.2019/25.11.2019, jeweils 0 Uhr) vorliegen. In 
den Bundesländern und Regionen, in denen der 31.10.2019 
kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die 
Beiträge am 29.10.2019 fällig. Die Beitragsnachweise müssen 
dann bis zum 25.10.2019, 0 Uhr übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt.



 Der für die Berechnung des Eltern-
gelds maßgebliche Zwölf-Monats-Zeit-
raum umfasste im entschiedenen Fall 
die Monate Juli 2013 bis Juni 2014. 
Obwohl die Mutter des Kinds von ih-
rem Arbeitgeber im August 2013 noch 
eine Gehaltsnachzahlung für Arbeiten 
erhielt, die sie im Juni 2013 erbracht 
hatte, ließ der Arbeitgeber diese Nach-
zahlung bei der Bemessung des Eltern-
gelds außen vor.
 Zu Unrecht, wie das Bundessozial-
gericht entschied. Entscheidend war, 
dass der Betrag für Juni 2013 der Mut-
ter noch während des Bemessungs-
zeitrauOs zugeflossen war.

Unternehmen

Abfärbewirkung gewerblicher 
Beteiligungseinkünfte einer Perso-
nengesellschaft
Erzielt eine Personengesellschaft neben 
nicht gewerblichen Einkünften auch 
originär gewerbliche Einkünfte oder 
Einkünfte aus der Beteiligung an einer 
anderen gewerblichen Personengesell-
schaft, greift die sog. Abfärbewirkung. 
Das heißt, ihre gesamten Einkünfte 
gelten als solche aus Gewerbebetrieb.
+n deO XoO $undesʏnanzJof entsEJie-
denen Fall erzielte eine KG hauptsäch-
lich Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie aus Kapitalvermögen. 
Daneben erzielte sie aber auch gering-
fügige gewerbliche Einkünfte aus Be-
teiligungen an anderen Personenge-
sellschaften. In dem Fall, in dem eine 
Personengesellschaft nur geringfügige 
originär gewerbliche Tätigkeiten aus-
führt, kommt es nicht zur Abfärbung. 
Die KG war der Ansicht, dass dies auch 
für geringfügige gewerbliche Beteili-
gungseinkünfte gelten müsse.
 Dem widersprach der Bundesfi-
nanzhof. Er entschied, dass gewerbli-
che Beteiligungseinkünfte unabhängig 
von ihrem Umfang immer zur Um-
Sualiʏzierung niEJt gewerDliEJer 'in-
künfte führen. Im Hinblick auf die Ge-
werbesteuer sei die Abfärbewirkung 
aufgrund gewerblicher Beteiligungs-
einkünfte aber nur dann verfassungs-
gemäß, wenn die infolge der Abfär-

bung gewerblichen Einkünfte nicht 
gewerbesteuerbar sind. Nur so werden 
Personengesellschaften gegenüber Ein-
zelunternehmern nicht schlechter ge-
stellt.

Gewinn  oder umsatzabhängige 
Veräußerungsgewinne entstehen 
erst bei Realisation des Veräuße-
rungsentgelts
Veräußert eine Kapitalgesellschaft An-
teile an einer anderen Kapitalgesell-
schaft, entsteht der Veräußerungsge-
winn grundsätzlich im Zeitpunkt der 
Veräußerung. Dies gilt unabhängig 
davon, ob der vereinbarte Kaufpreis 
sofort fällig, in Raten zahlbar oder 
langfristig gestundet ist und wann der 
Verkaufserlös dem Veräußerer tatsäch-
liEJ zuflie»t. &er 8erÀu»erungsgewinn 
ist damit regelmäßig stichtagsbezogen 
auf den Veräußerungszeitpunkt zu er-
mitteln.
 Bei gewinn- oder umsatzabhän-
gigen Kaufpreisforderungen kann der 
Gewinn jedoch nicht auf den Veräuße-
rungszeitpunkt ermittelt werden, da er 
von der zukünftigen Ertrags- bzw. Um-
satzentwicklung abhängig ist. In die-
sem Fall ist auf die Realisation des Ver-
äußerungsentgelts abzustellen. D. h., 
der Veräußerungsgewinn entsteht Jahr 
fØr ,aJr iO <eitRunMt des <uflusses des 
entsprechenden Entgelts.
 Die vorgenannten Grundsätze gel-
ten gleichermaßen im Einkommen- 
und Körperschaftsteuerrecht.

3uelle� 7rteil des $undesʏnanzJofs�

Mieter/Vermieter

Mietvertrag zwischen Lebensge-
fährten steuerlich nicht anzuerken-
nen
Ein Mietvertrag zwischen Lebensge-
fährten über die hälftige Nutzung der 
gemeinsam bewohnten Wohnung hält 
einem Fremdvergleich nicht stand und 
ist steuerlich nicht anzuerkennen. So 
sieht es jedenfalls das Finanzgericht 
Baden-Württemberg.
 Die Eigentümerin einer Immobilie 
mit mehreren Wohnungen nutzte die 
im Obergeschoss befindliche Woh-

nung gemeinsam mit ihrem Lebens-
gefährten. Dieser überwies monatlich 
einen als Miete bezeichneten Betrag. 
Aus einer schriftlichen Vereinbarung 
ergab sich, dass die Mitbenutzung der 
Wohnung mit einem festen Betrag in-
klusive Nebenkosten zu vergüten sei.
 Aus der Vermietung dieser Woh-
nung erklärte die Überlassende einen 
Verlust, den das Finanzamt nicht be-
rücksichtigte. Das Finanzgericht hat 
sich dieser Meinung angeschlossen 
und festgestellt, dass das Mietverhält-
nis keinem Fremdvergleich standhalte 
und somit steuerlich nicht anzuerken-
nen sei. Solche Mieteinnahmen seien 
als nicht zu berücksichtigende Beiträge 
zur gemeinsamen Haushaltsführung 
anzusehen. Somit seien auch die damit 
im Zusammenhang stehenden Auf-
wendungen für eine solche Wohnung 
nicht abzugsfähig.

Keine Mietminderung, wenn Mie-
ter Mängelbeseitigung ablehnt
Weigert sich der Mieter, die Beseiti-
gung von Mängeln durch den Vermie-
ter oder von ihm beauftragte Hand-
werker zu dulden, ist er ab diesem 
Zeitpunkt grundsätzlich zu keiner Miet-
minderung berechtigt.
 Nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs entfällt ein mögliches Zu-
rückbehaltungsrecht in der Weise, 
dass einbehaltene Beträge sofort zu-
rückzuzahlen sind und von den ab 
diesem Zeitpunkt fälligen Mieten kein 



Einbehalt mehr zulässig ist. Dies gilt 
auch dann, wenn der Mieter die Män-
gelbeseitigung unter Berufung auf 
einen anhängigen Rechtsstreit über 
rückständige Miete im Rahmen eines 
Prozesses mit dem Rechtsvorgänger 
des Vermieters verweigert, da er den 
mangelhaften Zustand aus Gründen 
der Beweissicherung erhalten will.

Verfahrensrecht

Änderung eines bestandskräftigen 
Steuerbescheids durch Bescheid 
der Denkmalschutzbehörde
Eheleute hatten in ihrer Einkommen-
steuererklärung zu Sonderabschrei-
bungen führende Aufwendungen 
durch Baumaßnahmen an einem 
unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude nicht geltend gemacht. Die 
Einkommensteuerbescheide wurden 
bestandskräftig. Bescheinigungen der 
Denkmalbehörde wurden erst nach 
Rechtskraft der Einkommensteuerbe-
scheide ausgestellt und dem Finanzamt 
mit dem Antrag auf Berücksichtigung 
der sich dadurch ergebenden Sonder-
abschreibungsbeträge eingereicht. Das 
Finanzamt lehnte die nachträgliche 
Änderung der Einkommensteuerbe-
scheide ab.
 &agegen XerRfliEJtete der $undes-
ʏnanzJof das (inanzaOt zur  nderung 
der Bescheide. Nach dem Urteil ist die 
Bescheinigung der Denkmalbehörde 
ein Grundlagenbescheid mit Bindungs-
wirkung für den Einkommensteuerbe-
scheid. Er ist deshalb zu ändern.

Einkommensteuer

Erste Tätigkeitsstätte nach dem 
Reisekostenrecht
Nichtselbstständig Beschäftigte kön-
nen DerufliEJ Xeranlasste (aJrtMosten 
grundsätzlich in Höhe ihres tatsäch-
lichen Aufwands oder pauschal mit 
0,30 € je gefahrenen Kilometer als 
Werbungskosten abziehen. Für den 
Weg zwischen Wohnung und dem 
Arbeits- oder Dienstort („erste Tä-
tigMeitsstÀttep� DesteJt LedoEJ eine 

Ausnahme. Hier kann nur die Entfer-
nungspauschale von 0,30 € je Entfer-
nungskilometer steuermindernd gel- 
tend gemacht werden. Seit 2014 be-
stimmt sich die erste Tätigkeitsstätte 
anhand der arbeitsvertraglichen oder 
dienstrechtlichen Zuordnung durch 
den Arbeitgeber. Zuvor kam es auf den 
qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit 
des Arbeitnehmers an.
 &er $undesʏnanzJof Jat in OeJ-
reren Urteilen klargestellt, dass der 
qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit 
keine Rolle mehr spielt. Eine erste Tä-
tigkeitsstätte kann nach dem ab 2014 
geltenden Rechtsverständnis schon 
vorliegen, wenn der Arbeitnehmer am 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumin-
dest in geringem Umfang Tätigkeiten 
zu erbringen hat. Das können etwa 
Schreibarbeiten oder auch Dienstan-
trittsbesprechungen sein. Auch kommt 
ein gro»flÀEJiges und entsRreEJend 
infrastrukturell erschlossenes Gebiet 
als 
gro»rÀuOige� erste 6ÀtigMeitsstÀt-
te in Betracht. Darunter können bspw. 
Flughäfen, Werksanlagen oder Bahn-
höfe fallen.
 Verfassungsrechtliche Bedenken ge- 
gen die Neuregelung hat der Bundes-
ʏnanzJof niEJt. 

Firmenwagenbesteuerung: Zuzah-
lungen des Arbeitnehmers können 
geldwerten Vorteil mindern
Nutzungsentgelte und andere Zuzah-
lungen des Arbeitnehmers an den 
Arbeitgeber für die private Nutzung 
eines betrieblichen Fahrzeugs mindern 
den Wert des geldwerten Vorteils aus 
der Nutzungsüberlassung. In Höhe der 
Zuzahlungen fehlt es insoweit an einer 
Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob 
der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Re-
gelung oder der Fahrtenbuchmethode 
ermittelt wird, ist ohne Bedeutung. 
Voraussetzung für die Kürzung ist, dass 
der Arbeitnehmer die getragenen Kos-
ten belegen kann.
 Die Finanzverwaltung lässt die 
Kürzung der zu den Gesamtkosten des 
Fahrzeugs gehörenden Kosten zu. 
Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, 
Wartungs-  und Reparaturkosten, Kraft-
fahrzeugsteuer, Fahrzeugversicherun-

gen und Aufwendungen für die Wa-
genpflege. Nicht zu berücksichtigen 
sind u. a. Straßenbenutzungsgebühren, 
Parkgebühren und Aufwendungen für 
Insassen- und Unfallversicherungen, 
weil sie nicht zu den Gesamtkosten des 
Fahrzeugs gehören.
 Das Finanzgericht Münster lässt 
eine Minderung des geldwerten Vor-
teils nur für solche vom Arbeitnehmer 
getragenen Kosten zu, die aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen not-
wendig und zur Erfüllung einer arbeits-
vertraglichen Regelung erforderlich 
sind. Freiwillig übernommene Kosten 
gehörten nicht dazu.
 Im Urteilsfall hatte ein Arbeitneh-
mer die auf eine Garage entfallenden 
anteiligen Kosten seines selbstbe-
wohnten Hauses vom geldwerten Vor-
teil mindern wollen, obwohl die Ver-
RfliEJtung feJlte� den &ienstwagen in 
einer Garage unterzustellen. Das Ge-
richt versagte die Kürzung des Vorteils, 
weil es sich um eine freiwillige Leistung 
gehandelt habe.

Keine Abzugsfähigkeit von  
Badrenovierungskosten als Auf-
wendungen für das häusliche 
Arbeitszimmer
Bildet das häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten be-
rufliEJen und DetrieDliEJen $etÀti-
gung, können die Kosten dafür un-
beschränkt steuermindernd geltend 
gemacht werden. Abzugsfähig sind 
diejenigen Kosten, die direkt dem 
Arbeitszimmer zuordenbar sind, 
sowie anteilige Aufwendungen für 
das ganze Gebäude. Sie sind nach 
dem entsprechenden Flächenver-
hältnis aufzuteilen.
 Fallen dagegen Kosten für die 
Renovierung eines Raums an, der 
ausschließlich oder mehr als in nur 
untergeordnetem Umfang privaten 
Wohnzwecken dient, wie beispiels-
weise das Bad, sind diese Kosten 
nicht abziehbar. Das bestätigte der 
Bundesfinanzhof. Nur allgemeine 
Gebäudekosten, wie etwa Gebäu-
deabschreibung, Schuldzinsen oder 
eine Dachreparatur, sind aufzutei-
len und anteilig abzugsfähig.
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dauerhafte und intensive Geschäftsbe-
ziehung zwischen Einzelunternehmen 
und Beteiligungsgesellschaft. Eine 
ausgeschüttete Dividende führt dann 
nicht zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, sondern ist den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb des Einzelunterneh-
mers zuzurechnen.

&er $undesʏnanzJof Jat entsEJie� 
den, dass die Bedeutung der Beteili-
gung aus Sicht des Einzelunterneh-
mens (und nicht der Kapitalgesell-
sEJaft� zu Deurteilen ist. &aJer ist auEJ 
unerheblich, ob die Kapitalgesellschaft 
über einen eigenen, vom Einzelunter-
nehmen unabhängigen Geschäfts-
betrieb verfügt. Maßgeblich für die 
Bewertung der Bedeutung der Beteili-
gung ist nicht der Gewinn, sondern der 
aus der GmbH-Beteiligung resultieren-
de Umsatz.
 Im entschiedenen Fall waren ein 
Einzelunternehmer zu 100 % an der 
B-GmbH, und diese wiederum zu
100 % an der A- und C-GmbH betei-
ligt. 99,9 % seines Umsatzes tätigte
der Einzelunternehmer mit den drei
Gesellschaften, insbesondere mit der
C-GmbH, für die er Werbeaufträge
und Beratungsleistungen übernahm.
Dass die dauerhaften und intensiven
Geschäftsbeziehungen überwiegend
zur C-GmbH und nicht zur B-GmbH
bestanden haben, ist für die Einord-
nung als notwendiges Betriebsvermö-
gen unerheblich, da die B-GmbH die
C-GmbH beherrscht hat.

Sonstiges

Entschädigung bei verspätetem 
Anschlussflug außerhalb der EU
Fluggäste haben unter bestimmten Vo-
raussetzungen Anspruch auf Entschä-
digung bis zu 600 € gegen die Flugli-
nie, wenn sich die Ankunft am Zielort 
um drei Stunden oder mehr verspätet. 
Das gilt für Flüge innerhalb, in die und 
aus der 'uroRÀisEJen 7nion 
'7�.
 Der Gerichtshof der Europäischen 
Union hat entschieden, dass der An-
spruch auf Entschädigung auch bei 
eineO XersRÀteten #nsEJlussflug au-
ßerhalb der EU besteht. Voraussetzung 

ist, dass die Flüge in einer einzigen Bu-
chung gebucht wurden.
 Im entschiedenen Fall hatte ein 
Fluggast bei einer tschechischen Flugli-
nie einen Flug von Prag nach Bangkok 
gebucht, bei dem eine Zwischenlan-
dung in Abu Dhabi vorgesehen war. 
Die tschechische Fluglinie absolvier-
te den ersten 6eilflug RØnMtliEJ. &en 
zweiten 6eilflug Xon #Du &JaDi naEJ 
Bangkok führte Etihad Airways im Rah-
men einer Codesharing Vereinbarung 
aus. Es kam zu einer verspäteten An-
kunft in Bangkok von über acht Stun-
den.
 Der Gerichtshof stellte fest, dass 
der Fluggast die tschechische Fluglinie 
auf die Ausgleichszahlung in Anspruch 
nehmen kann. Diese kann nicht gel-
tend machen, dass der zweite Teil-
flug au»erJalD der '7 stattfand und 
von einer außereuropäischen Fluglinie 
durchgeführt wurde. Es steht ihr ledig-
lich offen, Regress bei Etihad Airways 
zu suchen.

Anscheinsbeweis bei privater Pkw- 
Nutzung
In einem vom Niedersächsischen Finanz-
gericht entschiedenen Fall behauptete 
ein 5teuerRfliEJtiger� er JaDe den De-
trieblichen Pkw nicht für Privatfahrten 
genutzt. Privatfahrten seien ausschließ-
lich mit einem zum Privatvermögen 
gehörenden vergleichbaren Fahrzeug 
durchgeführt worden.

 Da aber dieses Fahrzeug auch von 
der 'Jefrau des 5teuerRfliEJtigen ge-
nutzt wurde, bezweifelten die Richter, 
dass das Privatfahrzeug dem Steuer-
RfliEJtigen zur uneingesEJrÀnMten Rri-
vaten Nutzung ständig zur Verfügung 
stand. Die aus der allgemeinen Lebens-
erfahrung abgeleitete Vermutung, dass 
ein betrieblicher Pkw auch zu privaten 
Zwecken genutzt wird, kann nur durch 
Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes 
(aJrtenDuEJ� ersEJØttert werden.
 Da der Beweis des ersten Anscheins 
der Privatnutzung des betrieblichen 
Fahrzeugs durch Gegenbeweis weder 
entkräftet noch erschüttert wurde, 
Ouss der 5teuerRfliEJtige die 8ersteu-
erung nach der 1 %-Regelung akzep-
tieren.

Beteiligung eines Einzelunterneh-
mers an einer Kapitalgesellschaft 
als notwendiges Betriebsvermögen
Ist ein Einzelgewerbetreibender an ei-
ner Kapitalgesellschaft beteiligt und 
dient die Beteiligung dazu, den Absatz 
von Dienstleistungen des Einzelgewer-
betreibenden zu fördern, gehört die 
Beteiligung zu seinem notwendigen 
Betriebsvermögen. Erforderlich ist eine 
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